
Grenze des Teilaufhebungsbereiches

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021

(BGBI. I S. 4147) wird nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat Muldestausee vom

15.12.2021 die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Wohngebiet Pfarrfeld" , bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) beschlossen.
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       Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2

              "Wohngebiet Pfarrfeld" in Schlaitz

Satzung

1. Einleitung des Teilaufhebungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 02

"Wohngebiet Pfarrfeld" in der Gemarkung Schlaitz  aufgrund des

Beschlusses vom 02.09.2020.

       Muldestausee, den 31.03.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

2. Der Gemeinderat hat am 24.03.2021 die frühzeitige Beteiligung der

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer öffentlichen

Auslegung beschlossen.

       Muldestausee, den 30.09.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

3. Der Vorentwurf der Teilaufhebung zum Bebauungsplan  Nr. 2, bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B)

des aufzuhebenden Planes sowie die Begr ündung eischließlich

Umweltbericht, hat vom 06.05.2021 bis einschließlich 10.06.2021  während

folgender Zeiten

    Montag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 15.30 Uhr

    Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr

    Mittwoch 8:00 - 12:00 Uhr

    Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr

    Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

        in den Diensträumen des Bauamt der Gemeinde Muldestausee im

        Verwaltungssitz Ortsteil Pouch, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee,

        nach § 3 (1) BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

        Die Handhabung der Auslegung entsprechend der Covid-19-Verordnung ist

        ausführlich in der Bekanntmachung veröffentlicht worden. Die Bekannt-

        machung sowie der Vorentwurf waren vollumfänglich auf der Internetseite

        der Gemeinde Muldestausee einsehbar.

        Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zum

        Vorentwurf von jedermann schriftlich, per E-Mail  und/oder mündlich

        zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt gemacht

        worden.

        Bekanntmachung im Amtsblatt " Muldestausee-Bote" Nr. 04 vom

        28.04.2021, 12. Jahrgang.

        Muldestausee, den 30.09.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden, Träger öffentlicher Belange und

Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom 31.03.2021 zur Abgabe einer

Stellungnahme, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufgefordert worden.

        Muldestausee, den 30.09.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

5. Der Gemeinderat hat die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf

        der Teilaufhebung am 25.08.2021 geprüft und abgewogen. Das Ergebnis

wurde am 30.08.2021 mitgeteilt.

         Muldestausee, den 30.09.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

6. Der Gemeindrat hat am 25.08.2021 den Entwurf der Teilaufhebung zum

Bebauungsplan Nr. 2 beschlossen und zur Auslegung nach § 3 Abs. 2

BauGB bestimmt. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde

gebilligt.

        Muldestausee, den 30.09.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

7. Der Entwurf der Teilaufhebung zum Bebauungsplan Nr. 2, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) des

aufzuhebenden Bebauungsplanes sowie die Begr ündung einschließlich

Umweltbericht haben in der Zeit vom 07.10.2021 bis einschließlich

09.11.2021 während der Zeiten

Montag 9:00 - 12:00 Uhr

    Dienstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr

    Donnerstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr

    Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

        in den Diensträumen des Bauamt der Gemeinde Muldestausee im

        Verwaltungssitz Ortsteil Pouch, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee, nach

        § 3 (2) BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

        Die Handhabung der Auslegung entsprechend der Covid-19-Verordnung ist

        ausführlich in der Bekanntmachung veröffentlicht worden. Die Bekannt-

        machung sowie der Entwurf waren vollumfänglich auf der Internetseite

        der Gemeinde Muldestausee einsehbar.

        Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zum

        Entwurf von jedermann schriftlich, per E-Mail  und/oder mündlich

        zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt gemacht

        worden.

        Bekanntmachung im Amtsblatt " Muldestausee-Bote" Nr. 09 vom

        29.09.2021, 12. Jahrgang.

        Muldestausee, den 09.12.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

Verfahrensvermerke zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2

TEILAUFHEBUNGSSATZUNG

8. Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange

          und Nachbargemeinden wurden von der Auslegung informiert und nach § 4 (2)

          BauGB mit Schreiben vom 30.08.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme

          aufgefordert.

           Muldestausee, den 09.12.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

11. Die Teilaufhebung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung

          (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) des aufzuheben -

          den Planteils wird hiermit ausgefertigt.

Muldestausee, den 22.12.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

12. Das Außerkrafttreten des Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2

          sowie die Stelle, bei der die Verfahrensdokumentation der  Aufheb-

          ung auf Dauer während  der Dienststunden von  jedermann einge-

          sehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,

sind im Amtsblatt Nr. 01 vom  26.01.2022, 13. Jahrgang ortsüblich

bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die  Frist von 1 Jahr zur Geltend-

          machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und

von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2)

BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädig-

ungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist über den Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2

           am Tag der Bekanntmachung außer Kraft  getreten.

Muldestausee, den 27.01.2022                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

10. Die Teilaufhebung des Bebauungsplan Nr. 02 "Wohngebiet Pfarrfeld",

          bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen

          Festsetzungen (Teil B ) wurde am 15.12.2021 beschlossen.

          Die Begründung  einschließlich Umweltbericht zur Teilaufhebung

          wurden mit Beschluss  vom 15.12.2021 gebilligt.

Muldestausee, den 22.12.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

9. Der Gemeinderat hat die eingegangenen Stellungnahmen von den Behörden,

den sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den Nachbargemeinden zum

Entwurf der Teilaufhebung am 15.12.2021 geprüft und abgewogen.

          Das Ergebnis ist am 22.12.2021 mitgeteilt worden.

Muldestausee, den 09.12.2021                           (Ferid Giebler)

 Bürgermeister


